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Schwyz, 27. November 2025

Vernehmlassungs-/Mitwirkungsverfahren zu den kantonalen Velowegnetzplänen eröffnet
Grundlage für die Umsetzung zusammenhängender, sicherer und attraktiver Velowege

(Stk/i) Der Regierungsrat hat die Velowegnetzpläne für die öffentliche Vernehmlassung/Mitwirkung ver-
abschiedet. Mit den abgebildeten Netzen will der Kanton Schwyz die Velowege für den Alltags- und den
Freizeitverkehr in den kommenden Jahren gezielt weiterentwickeln. Vor allem sollen zwischen regional
bedeutenden Räumen durchgängige und attraktive Veloverbindungen entstehen. Mit attraktiven Frei-
zeitverbindungen für das Velowandern und das Mountainbiken wird das Erholungsangebot weiter ge-
stärkt.

Gemäss gesetzlicher Vorgabe sind in den Netzplänen des Kantons insbesondere jene Velowege festzu-
halten, die Ortschaften und Ortskerne grösserer Ortschaften erschliessen oder andere regional wichtige
Ziel- und Quellpunkte innerhalb der Gemeinde miteinander verbinden. Ziel ist es, das Veloangebot für
den Alltag und die Freizeit in den nächsten Jahren gezielt auszubauen, für Pendlerinnen und Pendler
genauso wie für Freizeitsportler. So soll das Angebot auch für Velotouren und das Mountainbiken weiter
wachsen. Damit wird der Kanton nicht nur für Touristen noch attraktiver, sondern bietet auch der loka-
len Bevölkerung tolle Möglichkeiten zur Erholung.

Schwyz ist einer der ersten Kantone mit einem eigenen Veloweggesetz – es gilt seit Februar 2024 und
ergänzt das Bundesgesetz, das alle Kantone verpflichtet, bis Ende 2027 ihre Velowegnetze in verbindli-
chen Plänen festzuhalten.

Das Velowegnetz auf einen Blick
Das gesamte vorgesehene, schrittweise zu realisierende Netz des Kantons umfasst rund 1170 Kilome-
ter. Davon entfallen:
- 279 km auf das Alltagsnetz – also Wege zur Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen etc.
- 891 km auf das Freizeitnetz, unterteilt in:

- 488 km Velowandern
- 403 km Mountainbike

wobei bestimmte Abschnitte sowohl Bestandteil der Alltagsvelowegnetzes wie auch des Freizeitveloweg-
netzes sein können.

Im Alltagsnetz sorgen die Hauptverbindungen für ein zügiges und bequemes Vorankommen auch über
längere Strecken, während die Nebenverbindungen weitere Gebiete an das Netz anschliessen.
Die neuen Freizeitvelowege sind auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten. Die Velowanderrouten
wurden komplett überarbeitet und passen nun noch besser zu den regionalen und nationalen Netzen
von SchweizMobil. Für Mountainbiker entsteht ein vielseitiges Netz mit passenden Aufstiegen, span-
nenden Abfahrtsmöglichkeiten sowie Trails mit einfachen und mittleren Schwierigkeitsgraden.



Wichtig sind aber nicht nur gute Wege – auch genügend sichere und gut platzierte Veloabstellplätze an
ÖV-Knotenpunkten gehören dazu.

Auch die Gemeinden sind gefragt
Zwar liegt die Hauptverantwortung für die Velowegnetze bei den Kantonen, im Kanton Schwyz sind die
Gemeinden aber für ihre eigenen Alltags- und Freizeitveloverkehrsnetze zuständig. Sie haben diese
grundsätzlich ebenfalls bis spätestens 2027 in behördenverbindlichen Plänen festzuhalten. Viele wich-
tige Wohn- und Erholungsräume werden jedoch bereits mit dem kantonalen Netz erschlossen. In man-
chen Gemeinden sind deshalb nur noch kleine Ergänzungen notwendig oder das bestehende Netz kann
sogar schon vollständig ausreichen. Zur Unterstützung hat das Tiefbauamt im Juni 2025 eine praxis-
nahe Wegleitung veröffentlicht – online abrufbar unter: www.sz.ch/langsamverkehr

Umsetzung bis 2042
Der Bund schreibt vor, dass die Velowege innerhalb von 20 Jahren nach Inkrafttreten des Bundesgeset-
zes, somit bis 2042 umgesetzt sein müssen. Die vorliegenden Netzpläne zeigen: Viele der vorgesehe-
nen Strecken verlaufen auf bestehenden Strassen und Wegen – es muss also nur wenig neu gebaut wer-
den. Es gibt aber auch noch Schwachstellen, die nach und nach behoben werden sollen. Der Kanton
Schwyz will die geplanten Velowegnetze Schritt für Schritt Realität werden lassen, für eine bessere Mo-
bilität, mehr Lebensqualität und ein attraktives Freizeitangebot für alle.

Die öffentliche Vernehmlassung/Mitwirkung zu den kantonalen Velowegnetzplänen dauert bis am 31.
März 2026. Sämtliche Dokumente können unter www.sz.ch/vernehmlassung eingesehen und herunter-
geladen werden. Stellungnahmen können über die E-Mitwirkungsplattform des Kantons eingereicht wer-
den: www.e-mitwirkung.sz.ch/de/velonetzplanung

Am Dienstag, 20. Januar 2026, 19.00 Uhr, führt die Fachstelle Langsamverkehr des Tiefbauamts im
Letzisaal Rothenthurm, Müllernstrasse 12, 6418 Rothenthurm, eine öffentliche Informationsveranstal-
tung zur Thematik durch, anlässlich derer auch Fragen direkt beantwortet werden können.
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